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44 NEBELSPALTER

Das Wort
ist frei

Hoch klingt das Lied
vom braven Mann

Im Zusammenhang mit dem Bank-
tiberfall und dem Mord an einem
Taxichauffeur in Ziirich erfuhr man,

daf in Ziirich eine Versicherung be-

stehe fiir Leute, die bei Hilfeleistun-
gen im Interesse der offentlichen
Ordnung verletzt oder getdtet wer-
den. Aus dieser Versicherung wiir-
den die Hinterlassenen des bei sol-
cher Hilfeleistung ermordeten Taxi-
chauffeurs Fr. 50000.— erhalten.
Die erste Reaktion auf diese Mit-
teilung ist eine gewisse Genugtuung
iiber die Existenz einer solchen Ver-
sicherung, die, soweit ich informiert
bin, in verschiedenen Kantonen, aber
mit unterschiedlichen Leistungen,
ebenfalls bestehen.

Nun ist aber zu bedenken, daf} der
Staat an der Hilfeleistung der Biir-
ger bei der Verfolgung und Fest-
nahme von Verbrechern sehr inter-
essiert ist. Es ist ferner zu beden-
ken, dafl es wohl nicht die schlech-
testen, sicher aber nie die iltesten

Biirger sein werden, die sich spon-
tan an die Fersen von flichenden
Verbrechern heften. Und wenn wir
nun iberlegen, daf ein Dreifligjih-
riger, sonst nirgends namhaft ver-
sichert, mit einem Jahreseinkommen
von nur Fr. 7000.— und einer Le-
benserwartung (nach Piccard) von
rund 41 Jahren, was einem kiinf-
tigen theoretischen Gesamteinkom-
men von Fr. 287000.— entspricht,
— daf ein solcher Biirger, wenn er
bei einer Hilfeleistung im Interesse
der offentlichen Sicherheit getdtet
wird, dem Staate ganze Fr. 50 000.—
wert sein soll, dann kénnen wir uns
vorstellen, daf diese Vergiitung
seinen Hinterbliebenen, besonders
wenn eine Frau und minderjihrige
Kinder oder (und) unterstiitzungs-
bediirftige Eltern da sind, keine
grofle Genugtuung und vor allem
auf die Dauer nicht immer eine ge-
niigende materielle Hilfe sein wird.
Von den Leistungen in Kantonen
mit kleineren Versicherungssummen
sei nicht die Rede, und schon gar
nicht von jenen Kantonen, wo mdg-
licherweise iiberhaupt keine solche
Versicherung besteht.

Sollte es heute nicht dringend not-
wendig sein, die Versicherungslei-
stungen fiir solche Fille nicht auf
dem Prinzip der Unfall-, sondern
der Haftpflichtversicherung zu sti-
pulieren, so nimlich, dafl die Lei-
stungen dem Einkommen, der Le-
benserwartung und den Familien-
“verhiltnissen des ums Leben Ge-
kommenen oder Verletzten ange-
paflt sind?

Sollte es ferner heute nicht notwen-
dig und méglich sein, dafl der Bund
eine solche Versicherung fiir das
ganze Gebiet der Eidgenossenschaft
abschlielt, so wie er das mit der
sogen. Strolchenfahrer-Haftpflicht-
versicherung getan hat?

Helden sind heute zu billig! B.K.

Offene Krampfadern
hartnéckige Ekzeme

eitrige Geschwiire bekampft auch bei
veralteten Fillen die neuartige, in ho-
hem MaBe schmerzstillende Spezial-
Heilsalbe <cBUTHAESAN~. Machen Sie
einen Versuch. 3.65, 5.70 in Apoth.
Vorteilh. Kliniktopf (fiinffach) 22.50
dch. St.Leonhards-Apoth., St.Gallen. Buthaesan.

SN

A ==/ 225 | 13 /
ﬁl“? y‘ii ’ﬁ b

«Niime ufschliiiifle bitte!»




	"Nüme ufschlüsse bitte!"

